
Vergütungssystem 
für die Mitglieder 
des Aufsichtsrats 
der Manz AG

1.  Grundsätze des Vergütungssystems sowie Beitrag der 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zur Förderung 

der Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwick-

lung der Gesellschaft 

Mit langjähriger Expertise in der Automation, Laserbearbei-

tung, Bildverarbeitung und Messtechnik, Nasschemie sowie 

Rolle-zu-Rolle-Prozessen bietet die Manz AG als weltweit 

agierendes Hightech-Maschinenbauunternehmen Herstel-

lern und deren Zulieferern innovative Produktionslösungen 

in den Bereichen Photovoltaik, Elektronik und Lithium-Ionen-

Batterietechnik. Kern der Unternehmensstrategie ist es, das 

Technologieportfolio branchen- und regionenübergreifend 

einzusetzen. Dieser segmentübergreifende Technologie- und 

Knowhow-Austausch soll neben einer hohen Flexibilität in der 

Realisierung individueller Kundenlösungen die Möglichkeit bie-

ten, interne Synergien zu erzeugen und diese wirtschaftlich 

zu nutzen. Ziel der Manz AG ist eine nachhaltige Steigerung 

der Wettbewerbsfähigkeit bei ertragsorientiertem Wachstum.

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand und ist 

dabei eng in wichtige operative und strategische Themen der 

Unternehmensführung eingebunden. Effektives Handeln des 

Aufsichtsrats setzt die bestmögliche Ausfüllung des vom Auf-

sichtsrat beschlossenen Kompetenzprofils und Zielkatalogs für 

seine Zusammensetzung voraus. Dabei spielt auch die Vergü-

tung eine maßgebliche Rolle. Diese soll in einem angemesse-
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nen Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder 

sowie zur Lage der Gesellschaft stehen (vgl. § 113 Absatz 1 

Satz 3 AktG) und aufgrund ihrer marktgerechten Ausgestaltung 

sicherstellen, dass der Aufsichtsrat im Wettbewerb attraktiv 

für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten ist. Eine ange-

messene und marktgerechte Vergütung fördert damit die Ge-

schäftsstrategie und die langfristige Entwicklung der Manz AG.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder besteht bei der 

Manz AG ausschließlich aus einer Festvergütung. Dies ent-

spricht der Funktion des Aufsichtsrats als unabhängiges Be-

ratungs- und Kontrollorgan im Gefüge des deutschen Aktien-

rechts.

2.  Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur  

Überprüfung des Vergütungssystems 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Manz AG 

ist in § 12 der Satzung festgesetzt.

 

Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 113 Absatz 3  

Satz 1 AktG mindestens alle vier Jahre über die Aufsichtsrats-

vergütung, wobei sie die Vergütung bestätigen oder ändern 

kann. Zur Vorbereitung des Beschlusses der Hauptversamm-

lung prüfen Vorstand und Aufsichtsrat jeweils, ob die Auf-

sichtsratsvergütung, insbesondere ihre Höhe und Ausgestal-

tung, in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der 

Mitglieder des Aufsichtsrats und der Lage der Gesellschaft 

steht. Bei Bedarf schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung eine geeignete Anpassung vor.

3.  Bestandteile der Vergütung der Mitglieder des  

Aufsichtsrats 

Die Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung bei der Manz 

AG ist von dem Grundgedanken getragen, neben einer ange-

messenen Festvergütung durch Funktionszuschläge den hö-
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heren zeitlichen Aufwand des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 

seines Stellvertreters und der Mitglieder von Ausschüssen 

adäquat zu berücksichtigen. Damit wird insbesondere auch 

die Empfehlung G.17 Deutscher Corporate Governance Kodex 

umgesetzt. Ferner wird dem für die einzelnen Sitzungen an-

fallenden Zeitaufwand durch ein angemessenes Sitzungsgeld 

Rechnung getragen.

a) Grundvergütung 

  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes Ge - 

schäftsjahr eine feste Vergütung in Höhe von Euro 16.000,00.

b) Sitzungsgeld 

  Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 

für jede Teilnahme an einer Präsenzsitzung des Aufsichts-

rats und seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 

Euro 1.500,00. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag 

stattfinden, wird Sitzungsgeld nur einmal gewährt. 

c) Tätigkeit in Ausschüssen

  Für die Tätigkeit in Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten 

die Mitglieder des Aufsichtsrats für jedes Geschäftsjahr 

eine zusätzliche feste Vergütung, die für jedes Mitglied 

eines Ausschusses Euro 8.000,00 beträgt. Ausschusstä-

tigkeiten werden für höchstens zwei Ausschüsse berück-

sichtigt.

 

  Ausschüsse leisten einen wesentlichen Beitrag zu einer 

effektiven Gremienarbeit. Eine Mitgliedschaft in einem 

Ausschuss ist in der Regel mit einem nicht unwesentlichen 

Zeitaufwand verbunden. 
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d) Vorsitzender des Aufsichtsrats und Stellvertreter 

  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält jeweils das 

Dreifache der vorgenannten Vergütungen. Sein Stell-

vertreter erhält das Doppelte der festen Vergütung von  

Euro 16.000,00.

  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats nimmt eine hervorge-

hobene Stellung ein. Er steht als primärer Ansprechpart-

ner für den Vorstand zur Verfügung, dies auch außerhalb 

und zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner 

Ausschüsse. Er koordiniert und organisiert die Aufsichts-

ratstätigkeit. Der Vorsitzende wird dabei maßgeblich durch 

seinen Stellvertreter unterstützt.

4. Fälligkeit und zeitanteilige Zahlung 

Die Grundvergütung und das Sitzungsgeld einschließlich der 

Funktionszuschläge sind nach Ablauf des Geschäftsjahrs, auf 

das sich die Vergütung bezieht, zur Zahlung fällig.

 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des 

Geschäftsjahrs dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss an-

gehören oder den Vorsitz oder stellvertretenden Vorsitz im 

Aufsichtsrat innehaben, erhalten die festen Vergütungen zeit-

anteilig.

5. Ersatz von Auslagen 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem Ersatz für 

die ihnen bei Wahrnehmung ihres Amtes erwachsenen Aus-

lagen.
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6. D&O-Versicherung

Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten die Mitglieder des Auf-

sichtsrats gegen zivil- und strafrechtliche Inanspruchnahme 

einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung im Zusam-

menhang mit der Wahrnehmung ihres Amtes versichern und 

eine entsprechende Rechtsschutz- und Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung) abschließen.


